MO?I‘OX«XJ& Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

EDTA fliir die Molekularbiologie

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 14.10.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffs EDTA fiir die Molekularbiologie
Registrierungsnummer (REACH) 01-2119486399-18-xxxx, 01-2119951237-36-XXXX
CAS-Nummer 60-00-4

Artikelnummer 1340

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Allgemeine Verwendung

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

NeoFroxx GmbH
Marie-Curie-Str. 3
D-64683 Einhausen
Deutschland

Telefon: +49 (6251) 98924 -0
E-Mail: info@neofroxx.com
Webseite: neofroxx.com

E-Mail (sachkundige Person) info@neofroxx.com (neoFroxx GmbH)

Notrufnummer

Giftnotzentrale

Land Name Postleitzahl/Ort Telefon

Deutschland Giftinformationszentrum der Lander Rheinland- 55131 Mainz +49 6131 19240
Pfalz und Hessen
Klinische Toxikologie - Universitdtsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universitat

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie | Gefahrenklasse und - | Gefahrenhin-
kategorie weis
3.1 akute Toxizitét (inhalativ) 4 Acute Tox. 4 H332
3.3 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319
3.9 spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) 2 STOTRE 2 H373

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt
Es ist mit verzogert oder sofort auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition zu rechnen.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Achtung

Deutschland: de Seite:1/12



MO?I‘OX«XJ& Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

EDTA fliir die Molekularbiologie

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 14.10.2020

- Piktogramme

GHS07, GHS08 @

- Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut bellGfteten Raumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behalter industrieller Verbrennungsanlage zufuhren.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Stoffname EDTA fir die Molekularbiologie
Identifikatoren
REACH Reg.-Nr. 01-2119486399-18-xxxx 01-2119951237-36-xXxX
CAS-Nr. 60-00-4
EG-Nr. 200-449-4
Index-Nr. 607-429-00-8
Spezifische Konzentrationsgrenzen M-Faktoren ATE Expositionsweg
- - 1,5 M9/\/4h inhalativ: Staub/Ne-
bel
Summenformel C10H16N208
Molmasse 292,2 9/mol

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation
Bei unregelmafliger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einlei-
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gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

EDTA fur die Molekularbiologie
Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 14.10.2020
ten. FUr Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Nach Beruhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Augenlider gedffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizende Wirkungen. Bauchschmerzen. Ubelkeit. Erbrechen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Wasser, Schaum, ABC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Abgelagerter brennbarer Staub beinhaltet ein erhebliches Explosionspotenzial.

Gefdhrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LdschmalRinahmen auf die Umgebung abstimmen. L&schwasser nichtin
Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit Gbli-
chen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.
Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zurlckhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragli-
che Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
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MOTI‘OX«XJe Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 14.10.2020

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

7.3

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MalRnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur
in gut gellfteten Bereichen verwenden. Behalter und zu befiillende Anlage erden.

- Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in
der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosions-
gefahr.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine GefaRe,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Explosionsfahige Atmospharen
Beseitigung von Staubablagerungen.

- Anforderungen an die Bellftung
Bewahren Sie Gefahrstoffe, die gesundheitsgefahrliche Dampfe abgeben moéglichst an dauerabgesaugten Orten auf.
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1

Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. |Identi-| SMW SMwW Kzw KzZw Mow Mow Hin- | Quelle
fikator| [ppm] |[[mg/m3]| [ppm] [[mg/m3]| [ppm] |[[mg/m3]| weis

DE Allgemeiner MAK 4 i DFG
Staubgrenzwert

DE Allgemeiner MAK 0,3 2,4 r, ex-uf-| DFG
Staubgrenzwert dust

(granulare biobe-
standige Staube,

GBS)
DE Allgemeiner AGW 10 20 Y, i TRGS
Staubgrenzwert 900
DE Allgemeiner AGW 1,25 2,5 Y, r TRGS
Staubgrenzwert 900

Hinweis
ex-uf-dust  ausgenommen sind ultrafeine Partikel
i einatembare Fraktion

KZwW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)

r alveolengangige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fur einen
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gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

EDTA fliir die Molekularbiologie

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Hinweis

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht befluirchtet zu werden

Fur die menschliche Gesundheit maRgebliche Werte

Datum der Erstellung: 14.10.2020

Relevante DNEL- und andere Schwellenwerte
Endpunkt Schwellenwert [Schutzziel, Expositions- Verwendung in Expositionsdauer
weg
DNEL 1,5 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - systemische Wir-
kungen
DNEL 3 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Industrie) akut - systemische Wirkungen
DNEL 1,5 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - lokale Wirkungen
DNEL 3 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Industrie) akut - lokale Wirkungen

Fur die Umwelt maRgebliche Werte

Relevante PNEC- und andere Schwellenwerte

Endpunkt | Schwellenwert Organismus Umweltkompartiment Expositionsdauer
PNEC 2,5M9y, Wasserorganismen SuRRwasser kurzzeitig (einmalig)
PNEC 0,25 M9y, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
PNEC 50 M9y, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
PNEC 1,11 M9/ g terrestrische Organismen Boden kurzzeitig (einmalig)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Luftung.
Individuelle SchutzmaBnahmen (persdnliche Schutzausristung)
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hautschutz
- Handschutz
Schutzhandschuhe tragen.
- Art des Materials
NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

- Materialstarke min. 0,11 mm

- Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
>480 Minuten (Permeationslevel: 6)

- Sonstige Schutzmalinahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-
fohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz
Partikelfiltergerat (EN 143). P2 (filtert mindestens 94 % der Luftpartikel, Kennfarbe: WeiR).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern.
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neoTroxx.:

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

EDTA fur die Molekularbiologie

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 14.10.2020

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

9.2

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest
Farbe weil3
Geruch geruchlos
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 220 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

nicht bestimmt

Entziindbarkeit

dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht
entztndbar

Untere und obere Explosionsgrenze

nicht relevant (fest)

Flammpunkt

>400 °C bei 1.013 hPa

Zundtemperatur

nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur

>220 °C (ECHA)

pH-Wert

2,5 (in wassriger Losung: 10 9/}, 23 °C)

Kinematische Viskositat

nicht relevant

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

400 M9/, bei 20 °C

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

-3,86 (25 °C) (ECHA Chem)

Dampfdruck

0 hPa bei 25 °C

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

1,46 9/ s bei 20 °C

Relative Dampfdichte

nicht relevant (fest)

Partikeleigenschaften

es liegen keine Daten vor

Sonstige Angaben

Angaben lber physikalische Gefahrenklassen

Gefahrenklassen gemal GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Deutschland: de

Seite: 6/ 12
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gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

EDTA fur die Molekularbiologie

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 14.10.2020

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Beziiglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Maédglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Starkes Oxidationsmittel. Starke Basen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Starke Erhitzung (Zersetzung).

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fuhrt die Anreicherung von Feinstaub zur
Staubexplosionsgefahr.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und
Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschadlich bei Verschlucken sein.

- Schatzwert akuter Toxizitat (ATE)
Inhalativ: Staub/Nebel 1,5 M9/\/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.
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11.2 Angaben lber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Gemal 1272/2008/EG: Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, wassergefahrdend (Deutsch-
land)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Prozess der Abbaubarkeit

Prozess Abbaurate Zeit

Sauerstoffverbrauch 56 % 56 d

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

n-Octanol/Wasser (log KOW) -3,86 (25 °C) (ECHA Chem)

BCF 1,8 (ECHA Chem)

12.4 Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten verflugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7 Andere schiadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Fir die Entsorgung liiber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefuhrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet
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14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgut-
vorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmafBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraRen (ADR/RID/ADN)
- Zusétzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusétzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Beschrankungen gemaf REACH, Anhang XVII
nicht gelistet

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
nicht gelistet

Decopaint-Richtlinie

VOC-Gehalt 0%

Richtlinie Giber Industriemissionen (IE-Richtlinie)

VOC-Gehalt 0 %

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
nicht gelistet

Verordnung uiber persistente organische Schadstoffe (POP)
nicht gelistet

Beschaftigungsbeschriankungen
Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz / Nationale Vorschriften zum Jugendarbeitsschutz beachten.

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 wassergefahrdend

Kennnummer 104
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom | Massenkonzen-| Hinweis
tration
5.2.1 Gesamtstaub > 25 Gew.-% 0,2 K9y, 20 M9/ s 2)
Hinweis
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m3

nicht Uberschritten werden. Bei Emissionsquellen, die den Massenstrom 0,40 kg/h Uberschreiten, darf im Abgas die Massenkon-
zentration 10 mg/m3 nicht Gberschritten werden

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 11 (brennbare Feststoffe)
Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status
EU REACH Reg. Stoff ist gelistet
Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europdisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter
auf BinnenwasserstralRen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung)
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-

Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europadische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher
GUter mit Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code
Kzw Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemal TRGS 510, Deutschland
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
far die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
SMW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Beforderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstral3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
far die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschliel3-
lich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen. Die Informationen sollen Ih-
nen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mitdem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lage-
rung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben . Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. So-
weit das Produkt mitanderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzo-
gen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
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ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

Deutschland: de Seite: 12/ 12



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Bezeichnung des Stoffs
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	CAS-Nummer
	
	Artikelnummer


	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	
	


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	Identifikatoren
	REACH Reg.-Nr.
	CAS-Nr.
	EG-Nr.
	Index-Nr.

	
	Summenformel
	Molmasse


	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben


	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Explosionsfähige Atmosphären

	
	- Anforderungen an die Belüftung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	

	
	Für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte
	Für die Umwelt maßgebliche Werte


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Materialstärke
	- Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	 
 Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	
	

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	n-Octanol/Wasser (log KOW)
	BCF

	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Decopaint-Richtlinie
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industriemissionen (IE-Richtlinie)
	VOC-Gehalt

	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)
	Beschäftigungsbeschränkungen

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)
	Kennnummer

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse

	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	Haftungsausschluss


